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Neue Regelungen im Spendenrecht

(Verordnung zur Änderung der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung)

Am 1. Januar 2000 treten einige neue Regelungen im steuerlichen Spendenrecht in Kraft. Am 21. Dezember 1999 erhielten wir hierzu vom Finanzamt ein (mit Anlagen 14-seitiges) Merkblatt. Wegen der besonderen Aktualität benutzen wir die Gelegenheit unseres Rundschreibens, auf einige wichtige Punkte aufmerksam zu machen. Diese Mitteilung kann freilich keinesfalls mehr als eine erste unverbindliche Vorab-Information darstellen. Die steuerlichen Auswirkungen müssen im einzelnen mit Fachleuten erörtert werden. 

· Der wichtigste Punkt ist: das Durchlaufspendenverfahren ist abgeschafft. Künftig können alle gemeinnützigen und mildtätigen Körperschaften, die spendenbegünstigte Zwecke fördern, die Spenden unmittelbar selbst entgegennehmen und dafür selbst Spendenquittungen ausstellen.

· Für Vereine, die Mitgliedsbeiträge erheben, ist von Bedeutung, daß das Verzeichnis der allgemein als besonders förderungswürdig anerkannten gemeinnützigen  Zwecke künftig in die Abschnitte A und B eingeteilt ist. Bei Körperschaften, die im Abschnitt A aufgelistete Zwecke fördern, sind Spenden und Mitgliedsbeiträge abzugsfähig, bei denen, die im Abschnitt B aufgelistete Zwecke fördern, nur Spenden. Für Stiftungen ist dies natürlich ohne Belang. Wie bisher sind Zuwendungen für mildtätige, kirchliche, religiöse und wissenschaftliche Zwecke abzugsfähig, auch wenn sie nicht ausdrücklich in dem o.a. Verzeichnis aufgeführt sind.

· Das Verzeichnis der allgemein als besonders förderungswürdig anerkannten (=spendenbegünstigten) Zwecke wurde sprachlich überarbeitet und neu gegliedert. Einige Zwecke wurden neu aufgenommen. Einige Einschränkungen sind ebenfalls neu. Wegen der Neufassung ist künftig nicht mehr auf die Nr. in der Anlage 7 zu den Einkommensteuerrichtlinien zu verweisen, sondern auf die Nr. in Abschnitt A oder B der Anlage 1 zu § 48 Abs. 2 der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung. Die Hinweise in den gültigen Freistellungsbescheiden bzw. vorläufigen Bescheinigungen sind daher nicht mehr aktuell. Die Bescheide bleiben gültig; für die Abzugsfähigkeit ist jedoch in jedem Fall das neue Recht maßgeblich. Veraltete Hinweise werden bis zur Ausstellung neuer Bescheide nicht beanstandet.

· Die sog. Spendenquittungen müssen künftig nach einem verbindlichen amtlichen Muster ausgestellt werden. Sie werden einheitlich als Zuwendungsbestätigungen bezeichnet. Für die Ausstellung der Spendenquittung gibt es genaue Vorschriften.

· Es wird nochmals klargestellt, daß für die Ausstellung einer Spendenquittung die buchmäßige Vereinnahmung die Voraussetzung bildet. Für Sach- und Dienstleistungsspenden (Verzicht auf zustehende Leistungen) gelten besondere Voraussetzungen und Verfahren der buchmäßigen Behandlung, die genau beachtet werden müssen. Ein vereinfachtes, aber genau geregeltes Verfahren für die eigentliche Quittung gilt für Spenden bis 100 DM und für Spenden auf Sonderkonten in Katastrophenfällen.

· Für die Stiftungen, die sozialen Zwecken dienen, ist die folgende Klarstellung interessant und wichtig: der Verband Deutscher Wohltätigkeitsstiftungen e.V., der dem Bundesverband Deutscher Stiftungen angegliedert ist, ist in der Liste der anerkannten Verbände der freien Wohlfahrtspflege namentlich genannt. Bisher herrschten in diesem Punkt stets Zweifel, da es zwei unterschiedliche Listen gab. Die im sozialen Bereich tätigen Stiftungen müssen sich nicht einem der klassischen Spitzenverbände (Caritas, Diakonie, Paritätischer Wohlfahrtsverband, DRK, AWO, Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland) anschließen, um Spendenquittungen auszustellen, wenn sie Mitglieder des Bundesverbandes sind.  

Soweit mit der Verwaltung einer Stiftung oder eines Vereins beauftragt, wird Maecenata Management GmbH von sich aus alles im Rahmen dieser Umstellungen Erforderliche veranlassen. Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter natürlich gern zur Verfügung.

Abschließend sei ausdrücklich darauf hingewiesen, daß diese Neuregelungen nur am Rande etwas mit der öffentlich diskutierten Reform des Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts zu tun haben. Insbesondere enthält die Verordnung noch keine Änderungen der Bemessung der Abzugsfähigkeit beim einzelnen Steuerzahler. Es gilt weiterhin die Grenze von 5% (für einige wenige Zwecke 10%) des steuerpflichtigen Einkommens bzw. Gewinns und die Verteilbarkeit auf 7 Jahre für wissenschaftliche, mildtätige und als besonders förderungswürdig anerkannte kulturelle Zwecke.

Eine Kommentierung der neuen Regelungen würde im Rahmen dieser kurzen Hinweise zu weit führen. Nur so viel sei gesagt: die meisten neuen Einzelregelungen sind durchaus sinnvoll und waren auch überfällig. Insbesondere die Einteilung der Zwecke in die Kategorien A und B ist jedoch gesellschaftspolitisch mehr als bedenklich. Wie der Geist dieser Verordnung insgesamt widerspricht gerade sie den politischen Zielen, die durch die große Reform erreicht werden sollen.

Berlin/München, 22. Dezember 1999 
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